
Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Mag. Andreas Zakostelsky, Jan Krainer 

Kolleginnen und Kollegen 

I vo 
r 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetz, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsicbtsbebördengesetz, das 
Einlagensicberungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das ationalbankgesetz 1984 und 
das Versicberungsaufsicbtsgesetz 2016 geändert werden (898 der Beilagen), in der 
Fassung des Ausscbussbcricbtes (909 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die Regierungsvorlage (898 der Beilagen) eines Bundesgeselzes, mit dem das Sanierungs- und Ab
wicklungsgesetz, aas Bankwesengesetz, das FinanzmarktaufsichlSbehördengesetz, das EinJagensiche
rungs- und AnIegerents<:hädigungsgesetz, das Nalionalbankgesetz 1984 und das VersicherungsaufsichlS
gesetz 2016 geändert werden, in der Fassung des Ausschussberichtes (909 der Beilagen) wird wie folgt 
geändert: 

I. Art. 5 Z 9 lautet: 

,, 9. § 61 erhält die Absatzbezeichnung ,,(I)" und es wird/olgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) § 30 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBJ. I Nr. xxx/20Ix trin mit I. Jänner 2018 in 
Kraft. § 31 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBJ. I Nr. xxx/20Ix ist ersunals auf Geschäfts
jahre anzuwenden, die nach dem 3 I. Dezember 2015 beginnen. Auf Geschäftsjahre, die vor dem I . Jänner 
2016 begonnen haben, ist § 31 Abs.5 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBJ. I Nr. xxx/20lx anzu
wenden."" 

Begründung: 
Zu Z 1: 

In § 31 Abs.5 ESAEG in der Fassung der Regierungsvorlage werden insbesondere die Vorgaben fiir die 
Priifung hinsichtlich Organisationsstruktur (Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren) wesentlich 
erweitert. Die Organisationsstruktur des neuen Einlagensicherungsregimes befindet sich jedoch noch im 
Aufbau, und es gibt dazu noch laufende Gespräche mit den zuständigen AufsichlSbehörden. Eine erstma
lige Priifung der Anforderungen an die Organisationsstruktur ist somit erst fiir Jahresabschlüsse ab dem 
Geschäftsjahr 2016 zweckmäßig. Für Geschäftsjahre, die vor dem I. Jänner 2016 begonnen haben, soll 
die bisher in § 31 Abs. 5 feSigelegte Rechtslage weiter anwendbar sein. 
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